
GeschäftsordnunG
der interdisziplinären Koordinierungsstelle 
häusliche Gewalt (iKost hG) für die region Braunschweig

fassung vom:  08.08.2018

Interdisziplinären Koordinierungsstelle

Häusliche Gewalt
für die Region Braunschweig

iKOST HG

iKOST HG



Seite 2 iKOST HG

Interdisziplinären Koordinierungsstelle

Häusliche Gewalt
für die Region Braunschweig

iKOST HG

Präambel 
Im rahmen der Bekämpfung des Phänomenbereiches häusliche Gewalt in der region Braunschweig schlie-
ßen sich Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Institutionen zu einer interdisziplinären Koordinierungs-
stelle mit einem fachgremium und einer Geschäftsstelle zusammen.

die region Braunschweig besteht aus den Landkreisen Gifhorn, Goslar, helmstedt, Peine und Wolfenbüttel 
sowie den kreisfreien städten Braunschweig, salzgitter und Wolfsburg. 

1. Zusammensetzung 

1.1. 
das fachgremium setzt sich zusammen aus jeweils einer ständigen Vertreterin oder einem ständigen Vertre-
ter der folgenden fachbereiche:

 Ambulanter Justiz-sozialdienst   Klinikärzte und niedergelassene ärzte
 Beratungsstellen     Landesaufnahmebehörde
 BIss       Landesschulbehörde
 frauenhäuser     niedergelassene ärzte
 Gleichstellungsreferate    rechtsanwälte
 Jugendämter     täterberatung
 Polizei      staatsanwaltschaft

Zu den nicht-ständigen Vertreterinnen und Vertreter gehören: 
 

 Gerichte

1.2 
die namentliche nennung der Mitglieder und deren stellvertreter/-innen erfolgt in der gesonderten  
Mitgliederliste. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes oder anderweitigen Veränderungen ist ein neues Mitglied 
in das fachgremien zu berufen.  Veränderungen sind protokollarisch festzuhalten. 

1.3
das fachgremium kann einvernehmlich weitere Personen oder Institutionen zu den sitzungen des 
Gremiums hinzuziehen. 

1.4
es wird aus dem fachgremium eine sprechergruppe gewählt, die die Koordinierungsstelle nach außen vertritt.

1.5
die Moderation, schriftführung und Koordination wird durch die Geschäftsstelle gewährleistet. 
die Protokollführung ist unter Punkt 5.1. geregelt. 

1.6
Bei der Besetzung des Gremiums findet der Genderaspekt Berücksichtigung. 

1.7
stimmberechtigt sind die ständigen Mitglieder fachgremiums.
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2. Sitzungen 

2.1
das fachgremium tritt mindestens vierteljährlich zusammen. die termine werden zu Beginn eines Jahres 
festgelegt.

2.2
Zu den sitzungen wird jeweils mindestens zwei Wochen vorher schriftlich unter Angabe der tagesordnung 
von der Geschäftsstelle eingeladen. 

2.3
Vorschläge für die tagesordnung werden durch die Mitglieder des Gremiums spätestens eine Woche vor der 
einladung schriftlich an die Geschäftsstelle gerichtet. 

2.4
unterlagen zu den tagesordnungspunkten werden mit der einladung verschickt, damit eine vorherige Bera-
tung und Entscheidungsfindung für die Mitglieder des Gremiums möglich ist. 

2.5
später eingereichte unterlagen werden nach Abstimmung als tischvorlage unter sonstiges in der sitzung 
behandelt. die einreichende Institution stellt Kopien der tischvorlage selbst zur Verfügung. 

2.6
die sitzungen sind grundsätzlich nicht öffentlich.

3. Beschlussfassung

3.1
Beschlüsse werden ausschließlich durch die stimmberechtigten Mitglieder des fachgremiums gefasst.

3.2
Beschlüsse in der sitzung können nur bei der Anwesenheit von mindestens 50 Prozent der stimmberechtig-
ten Mitglieder gefasst werden. 

3.3
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Kommt keine Mehrheitsentscheidung zu stande, gilt der 
Antrag als abgelehnt. 

4. Ergebnisprotokoll 

4.1
Über jede sitzung der Gremien wird ein ergebnisprotokoll gefertigt. die Protokollführung in den sitzungen 
des fachgremiums rouliert alphabetisch unter den Mitgliedern. das Protokoll wird der Geschäftsstelle elekt-
ronisch binnen drei Wochen zur Verfügung gestellt.

4.2
erklärungen einzelner Mitglieder des Gremiums sind auf Verlangen in das Protokoll aufzunehmen. 

4.3
das ergebnisprotokoll wird in der darauf folgenden sitzung bestätigt. 
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5. Kosten

5.1
sitzungskosten werden jährlich in höhe von 20 euro pro Institution erhoben und zu Jahresbeginn in bar 
eingezahlt.

6. Änderung der Geschäftsordnung 

6.1. 
änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer 2/3-Mehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder des 
fachgremiums.

7. Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

7.1. die Geschäftsordnung tritt mit dem tage der Kooperationsvereinbarung in Kraft.


